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Seit 1. Januar bieten sich
Selbstständigen zwei Optio-
nen, um den Wegfall des ge-
setzlichen Krankengeldan-
spruchs auszugleichen. Ers-
tens können sie sich in der
GKV über einen Krankengeld-
wahltarif absichern. Die zweite
und selbst von unabhängigen
Verbraucherschützern emp-
fohlene Variante ist der Ab-
schluss einer privaten Kran-
kentagegeldversicherung.
Zum Ausgleich für den Wegfall
des Krankengeldanspruchs
zahlen die Betroffenen nur den
ermäßigten GKV-Beitragssatz
in Höhe von 14,9 Prozent.

Zum 1. August nun haben
sich diese Selbstständigen
wieder auf neue Gegebenhei-
ten einzustellen. So können sie
dann ihren GKV-Beitrag auf
den allgemeinen Beitragssatz

aufstocken und haben da-
durch wieder Anspruch auf
das gesetzliche Krankengeld
ab dem 43. Krankheitstag. Au-
ßerdem muss die GKV ihre

Krankengeld für Selbstständige 

Gesetzgeber regelt Anspruch neu
Ganz nach dem Motto „Rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln“ agiert der Ge-
setzgeber beim Krankengeld für Selbstständige, die freiwillig Mitglied der gesetzli-
chen Krankenversicherung (GKV) sind. So wird der gesetzliche Krankengeldan-
spruch, erst zum 1. Januar 2009 komplett weggefallen, zum 1. August wieder neu ge-
regelt. Ein Grund mehr, über die private Absicherung nicht nur des Risikos „Ver-
dienstausfall“ nachzudenken, so die SIGNAL IDUNA Gruppe, Dortmund/Hamburg.

Wahltarife neu kalkulieren.
Dies bedeutet, dass alle bishe-
rigen Krankengeldwahltarife
zum 1. August automatisch
enden. Damit eröffnen sich

dem Selbstständigen ab da
grundsätzlich drei Optionen:
Aufstocken des GKV-Beitrags,
Absicherung in einem der
dann neuen GKV-Wahltarife
oder die private Krankentage-
geldversicherung. Doch soll-
ten sich die Betroffenen gut
überlegen, ob sie nicht besser
in der privaten Krankenver-
sicherung (PKV) aufgehoben
sind. Dies geben die Experten
der SIGNAL IDUNA zu beden-
ken. Schließlich eröffnen die
neuen Regelungen ein Son-
derwechselrecht in die PKV, da
mit Auslaufen der GKV-Wahl-
tarife auch die daran gekoppel-
te dreijährige Bindungsfrist an
die jeweilige Krankenkasse
vorzeitig endet. Der private
Krankenversicherungsvertrag
wie auch das private Kran-
kentagegeld beinhalten garan-
tierte Leistungen, deren Um-
fang nicht von der Politik ein-
geschränkt oder verändert
werden kann. Ein weiterer
Pluspunkt: Das private Kran-
kentagegeld ist komplett steu-
erfrei, während das gesetzli-
che Krankengeld dem Pro-
gressionsvorbehalt unterliegt
und ggf. zu einer höheren
Steuerbelastung führt. 

Rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln: Zum 1. August
wird der gesetzliche Krankengeldanspruch für Selbstständige
wieder neu geregelt.

Direktversicherung

Arbeitskraft effektiv absichern 
Statistisch wird jeder fünfte deutsche Arbeitnehmer im
Laufe seines Berufslebens berufs- oder erwerbsunfähig.
Damit zählt die Absicherung der eigenen Arbeitskraft zu
den wichtigsten Aspekten der persönlichen Vorsorge.
Darauf weist die SIGNAL IDUNA Gruppe, Dortmund/
Hamburg, hin. 

Häufig verhindern finanzielle
Bedenken, diesen wichtigen
Schritt zu gehen. Mit ihrer
neuen betrieblichen Berufs-

und Erwerbsunfähigkeitsver-
sicherung bietet die SIGNAL
IDUNA Gruppe, Dortmund/
Hamburg, jedoch die Möglich-

keit, das Risiko Berufs- oder
Erwerbsunfähigkeit über den
Arbeitgeber abzusichern. Der
Betrieb schließt hierzu zuguns-
ten seines Arbeitnehmers eine
Direktversicherung ab. Die Bei-
träge sind bis zu einer Höhe
von vier Prozent der Beitrags-
bemessungsgrenze zur ge-
setzlichen Rentenversicherung
(West) steuer- und sozialabga-
benfrei, im Jahr 2009 also
maximal 2.592 Euro. Hinzu
kommen 1.800 Euro, die unter
bestimmten Voraussetzungen

steuerfrei eingezahlt werden
können. „Damit kann die Vor-
sorge aus den Bruttobezü-
gen bestritten werden, anstatt
wie sonst üblich aus dem 
Nettoverdienst“, so Jöns-
Peter Schmitz, zuständiger
Be-reichsleiter bei der SIGNAL
IDUNA. Erst auf die Versor-
gungsleistungen sind Steuern
und Krankenversicherungs-
beiträge zu zahlen.    

Das dreistufige Absiche-
rungskonzept reicht von der
Erwerbsunfähigkeitsversiche-
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Mit ihrer betrieblichen Grup-
pen-Unfallversicherung unter-
breitet die SIGNAL IDUNA
Gruppe, Dortmund/Hamburg,
insbesondere kleinen und
mittleren Betrieben ein beson-
deres Angebot. Sie ergänzt

den gesetzlichen Unfallversi-
cherungsschutz und bietet
dem Arbeitgeber ein starkes
Instrument, seine Mitarbeiter
an den Betrieb zu binden und
Ausfallzeiten zu senken. 

Der Abschluss einer be-

trieblichen Gruppen-Unfallver-
sicherung ist ab drei versicher-
ten Personen möglich, zu de-
nen auch der Arbeitgeber
selbst gehören kann. Je höher
die Zahl der Versicherten, des-
to günstiger wird der Beitrag.

Während die gesetzliche
Unfallversicherung ab einer
Minderung der Erwerbsfähig-
keit von 20 Prozent leistet, er-
bringt die private Unfallversi-
cherung ihre Leistungen ab
einem Invaliditätsgrad von ei-
nem Prozent und schützt auch
in der Freizeit – rund um die
Uhr und weltweit. Der Ver-
sicherungsschutz umfasst un-
ter anderem eine lebenslange

monatliche Unfallrente, eine
Todesfallabsicherung für die
Hinterbliebenen sowie eine In-
validitätssumme mit einer Pro-
gression von bis zu 600 Pro-
zent. Darüber hinaus sind zahl-
reiche Leistungserweiterungen,
wie beispielsweise Gesund-
heitsschäden durch Zecken-
bisse oder Reha-Kosten, bis zu
einer Höhe von 500 Euro ohne
Mehrbeitrag mitversichert. 

Der Betrieb kann den Bei-
trag steuerlich geltend ma-
chen: Je nach gewählter Ver-
tragskonstellation zählt der
Beitrag dann zum Arbeitslohn.
Hier fallen neben der Einkom-
mensteuer unter Umständen
Kirchensteuer an sowie der
Solidaritätszuschlag. Beson-
ders günstig: Sind bestimmte
gesetzliche Voraussetzungen
erfüllt, kann der Arbeitgeber
eine vorteilhafte Pauschal-
steuerregelung in Anspruch
nehmen.

Betriebliche Gruppen-Unfallversicherung

Nicht nur das Gehalt muss stimmen
Jedem Betriebsinhaber sollte klar sein: Der Unternehmenserfolg steht und fällt mit qua-
lifizierten und motivierten Mitarbeitern. Und diese achten nicht nur darauf, dass die Be-
zahlung stimmt, sondern vermehrt auch auf Zusatzleistungen ihres Arbeitgebers. 

Um qualifizierte und motivierte Mitarbeiter an das Unternehmen
zu binden, gewinnen betriebliche Zusatzleistungen immer mehr
an Bedeutung. Hier bietet die SIGNAL IDUNA insbesondere klei-
nen und mittleren Betrieben zahlreiche Möglichkeiten, wie bei-
spielsweise die betriebliche Gruppen-Unfallversicherung.

rung über die betriebliche Be-
rufsunfähigkeitsversicherung
bis zur Premium-Absicherung
gegen Berufsunfähigkeit. Die
versicherte Erwerbsunfähig-
keitsrente fließt, wenn der
Versicherte für voraussichtlich
mindestens zwei Jahre lang
keiner Erwerbstätigkeit für län-
ger als drei Stunden täglich
nachgehen kann. Dagegen leis-
tet die Berufsunfähigkeitsver-
sicherung bei einer ärztlich
attestierten Berufsunfähigkeit
von 50 Prozent. Vorausset-
zung: Der Versicherte muss
voraussichtlich für mindestens
zwei Jahre berufsunfähig sein,
also nicht mehr in der Lage,
seinen Beruf auszuüben. Die
Premium-Variante verkürzt
diesen Prognosezeitraum so-
gar auf sechs Monate. Der
Vertrag läuft in allen Fällen bei-

tragsfrei weiter. Ein weiterer
Pluspunkt: Die SIGNAL IDUNA
verzichtet auf die so genannte
„Abstrakte Verweisung“ und
damit darauf, einen Versicher-
ten bei Eintritt der Berufsun-

fähigkeit auf einen anderen als
den ursprünglich ausgeübten
Beruf zu verweisen. 

Der Versicherungsschutz
gilt in allen Stufen weltweit und
auch für den Fall der Pflege-

bedürftigkeit. Der Versicherte
profitiert zudem von der jährli-
chen Überschussbeteiligung,
durch die sich seine Renten-
leistungen erhöhen. Falls der
Versicherungsfall nicht eintritt,
so erhält er das verzinste Gut-
haben als einmalige Kapital-
leistung am Ende der Ver-
tragslaufzeit. Sollte der Ver-
sicherte versterben, so fließt
das bis dahin angesammelte
Überschussguthaben an die
Hinterbliebenen. 

Auch der Betrieb profitiert
von einer optimalen staatli-
chen Förderung: Für Beitrags-
zahlungen bis zu einer Höhe
von 2.592 Euro entfällt der
Arbeitgeberanteil zur Sozial-
versicherung. Zudem mindern
die Beiträge als Betriebsaus-
gaben die Steuerlast des Un-
ternehmens.

Die Absicherung der eigenen Arbeitskraft zählt zu den wichtigs-
ten Aspekten der privaten Vorsorge. Die SIGNAL IDUNA bietet
nun die Möglichkeit, das Risiko Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit
über den Arbeitgeber abzusichern.
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In der gesetzlichen Renten-
versicherung erwerben Mini-
jobber aufgrund des geringen
Einkommens nur sehr be-
scheidene Versorgungansprü-
che. Gleichzeitig sehen es
viele Arbeitgeber gern, wenn
ihre „geringfügig Beschäf-
tigten“ etwas mehr arbeiten
könnten, ohne ihren Status
des Minijobbers und damit die
Sozialabgabenfreiheit zu ver-
lieren.

Die Grundidee der SIGNAL
IDUNA minijobrente besteht
darin, dass der Beschäftigte
mit dem Arbeitgeber eine Ar-
beitszeiterhöhung vereinbart.
Der Gegenwert für die Ar-
beitszeiterhöhung, der bei ta-
rifgebundenen Arbeitnehmern
den tariflichen Bestimmungen
entsprechen muss, wird als
Versorgungsbeitrag in eine be-
triebliche Altersversorgung in-
vestiert.

Der Versorgungsanspruch
ist sofort unverfallbar, so dass
der geringfügig Beschäftigte

im Fall seines Ausscheidens
aus dem Arbeitsverhältnis die
erworbene Versorgungsan-
wartschaft auf jeden Fall be-
hält. Der Anspruch ist weder
pfändbar noch im Fall einer
anschließenden Arbeitslosig-
keit in der Anwartschafts-

phase auf „Hartz IV-Leistun-
gen“ anrechenbar. Die SIGNAL
IDUNA minijobrente ist ein
rechtssicheres Versorgungs-
konzept und sichert neben dem
Status eines Pflichtversicher-
ten in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung eine hohe

staatliche Förderung für die
„Riester-Rente“.

Mitarbeiter mit geringem
Einkommen, die über der Ge-
ringfügigkeitsverdienstgrenze
von monatlich 400 Euro liegen,
können ebenfalls von der SIG-
NAL IDUNA minijobrente profi-
tieren. Auch hier ist es mög-
lich, die Wochenarbeitszeit zu
erhöhen, die der Arbeitgeber
in Form eines Beitrages für die
SIGNAL IDUNA minijobrente
vergütet. 

Ein weiterer Pluspunkt für
den Arbeitnehmer: Auf den
Minijobrentenbeitrag des Ar-
beitgebers werden keine
Steuern und Sozialabgaben
fällig. Erst ab Bezug der Ver-
sorgungsleistungen muss der
Berechtigte auf die Versor-
gungsleistungen unter Um-
ständen geringe Steuern und
Beiträge zur Kranken- und
Pflegeversicherung abführen. 

Der Arbeitgeber führt bei
einem geringfügig Beschäftig-
ten in der Regel 30 Prozent
des Gehalts an die Minijob-
zentrale ab. Der Beitrag zur
SIGNAL IDUNA minijobrente
ist jedoch nicht mit einer zu-
sätzlichen Abgabe belastet, so
dass die Ersparnis bei der zu-
sätzlichen Arbeitskapazität 30
Prozent beträgt. 

SIGNAL IDUNA minijobrente

Minijobber und Arbeitgeber profitieren
Die SIGNAL IDUNA minijobrente erlaubt nun eine Altersversorgung für die Zielgrup-
pe der geringfügig Beschäftigten, ohne diese zusätzlich finanziell zu belasten.
Gleichzeitig sinken die durchschnittlichen Lohnkosten, während die Produktivität der
Mitarbeiter steigt. Ein weiterer Vorteil für den Arbeitgeber: Er bindet förderungswür-
dige Mitarbeiter enger an das Unternehmen und wird dem Anspruch an einen sozial
verantwortungsbewussten Arbeitgeber gerecht.

Durch die SIGNAL IDUNA minijobrente sinken die durch-
schnittlichen Lohnkosten je Arbeitsstunde.

Beispiel Ohne Mit
minijobrente minijobrente

Arbeitszeit monatlich 40 Stunden 50 Stunden

Produktivität 100 % 125 %

Gehalt monatlich 400,00 EUR 400,00 EUR

Beitrag an Minijobzentrale 120,00 EUR 120,00 EUR

Beitrag für 
SIGNAL IDUNA minijobrente 0,00 EUR 100,00 EUR

Summe 520,00 EUR 620,00 EUR

Kosten je Arbeitsstunde 13,00 EUR 12,40 EUR

Ersparnis Lohnkosten 
je Arbeitsstunde 4,62 %

Ersparnis Lohnkosten 
je Arbeitsstunde Mehrarbeit 30 %

Existenzgründer

Alternative Mini-GmbH
Das Gesetz zur Modernisierung des GmbH-Rechts und
zur Bekämpfung von Missbräuchen (MoMIG) hat die
Rechtsform der GmbH auch für Existenzgründer wieder
attraktiver gemacht. Darauf weist die SIGNAL IDUNA
Gruppe, Dortmund/Hamburg, hin.

Viele Existenzgründer hatten
sich bis zur Reform des über
100 Jahre alten GmbH-Ge-
setzes dafür entschieden, ihr
Unternehmen in England als

„Limited“ zu gründen, obwohl
sie in Deutschland tätig sind.
Gründe waren die im Vergleich
zur GmbH geringen Grün-
dungs-Anforderungen sowie

der Vorteil der beschränkten
Haftung. 

So ist ein Kernelement der
GmbH-Reform die neu einge-
räumte Möglichkeit, eine haf-
tungsbeschränkte Unterneh-
mergesellschaft zu gründen,
die sogenannte „Mini-GmbH“.
Als eigene Rechtspersönlich-
keit muss sie alle ihre Ver-
bindlichkeiten aus ihrem Ge-
sellschaftsvermögen beglei-
chen. Diese Form der Haftung
ist für viele Gesellschafter –
Existenzgründer – von enor-

mer Bedeutung, da die Angst
vor der persönlichen Haftung
den Schritt in die Selbststän-
digkeit bisher oft verhinderte.
Die Mini-GmbH ist aber nicht
nur für Neugründungen, son-
dern auch für bereits als Per-
sonengesellschaften oder Ein-
zelunternehmen existierende
Betriebe eine sinnvolle Alter-
native. 

Neue Musterprotokolle ma-
chen für Existenzgründer den
Sprung in die Selbstständig-
keit einfacher und kosten-
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günstiger als vorher. Zudem
sorgen elektronische Verfah-
ren dafür, dass der neue Be-
trieb beschleunigt ins Han-
delsregister eingetragen wer-
den kann. Das Besondere an
der „Mini-GmbH“ ist aber,
dass für ihre Gründung bereits
ein Mindestkapital von einem
Euro ausreicht. Allerdings ist
der Betrieb dann verpflichtet,
eine ausreichende Kapital-
decke zu schaffen.  So muss
eine Mini-GmbH jährlich 25
Prozent ihres erwirtschafte-
ten Gewinns auf die hohe
Kante legen, und zwar so
lange, bis sie das Mindest-
stammkapital ihrer „großen

Schwester“, der GmbH, er-
reicht hat: 25.000 Euro. Dafür
hat der Gesetzgeber keine
Fristen gesetzt. Ist die gefor-
derte Einlage erreicht, ist es an
den Gesellschaftern zu ent-
scheiden, ob der Betrieb die
Rechtsform beibehält oder in
eine „normale“ GmbH umfir-
miert wird.  

Steuerlich ist die Mini-
GmbH genauso gestellt wie
die GmbH. Damit besteht die
Möglichkeit, sowohl für die
Mitarbeiter als auch für den
oder die Gesellschafter-Ge-
schäftsführer eine betriebliche
Altersversorgung einzurichten.
Besonders einfach und un-

kompliziert, so die Experten
der SIGNAL IDUNA, ist die
Versorgung über die Direkt-
versicherung und die Pensi-
onskasse. Die Beiträge hierfür
sind Betriebsausgaben, unab-
hängig davon, ob es sich um
eine Zusage an den Gesell-
schafter-Geschäftsführer oder
einen Mitarbeiter handelt.
Wichtig ist, dass der Betref-
fende ein steuerlich anerkann-
tes Arbeitsverhältnis mit der
Mini-GmbH hat. Dann sind
Entgeltumwandlung und Ar-
beitgeberfinanzierung möglich.

Übrigens: Selbstständige
Handwerker sind als Gesell-
schafter einer GmbH oder

Mini-GmbH in der gesetz-
lichen Rentenversicherung
nicht versicherungspflichtig.
Dies gilt auch, wenn sie per-
sönlich über die erforderliche
Qualifikation zur Eintragung in
die Handwerksrolle verfügen –
wie etwa den Meisterbrief.
Hierdurch hat dieser Perso-
nenkreis die Möglichkeit, die
für die Vorsorge zur Verfügung
stehenden finanziellen Mittel
von Beginn der Selbststän-
digkeit an in voller Höhe in eine
betriebliche Altersversorgung
zu investieren.

Den Mitgliedern der Innungs-
krankenkasse bietet sich mit
der neuen SIGNAL IDUNA-
Produktlinie ISIfair nun die
Möglichkeit, den Kassen-
schutz mit drei leistungsstar-
ken privaten Zusatztarifen auf-
zufüllen. 

Der Tarif VORSORGE bietet
beispielsweise IGeL-Vorsorge-
leistungen – das sind „indi-
viduelle Gesundheitsleistun-
gen“, die nicht zum Leis-
tungskatalog der Kranken-
kassen zählen, wie etwa Vor-
sorgeuntersuchungen und rei-

semedizinische Schutzimp-
fungen – und einen Zuschuss
für Beiträge zum Fitness-
Studio. 

Der Tarif ZAHN gewährleis-
tet, im Verbund mit den Kas-
sen-Leistungen, unter ande-
rem eine hundertprozentige
Erstattung der Regelversor-
gung beim Zahnersatz und
wird zudem komplettiert durch
eine Auslandsreisekranken-
versicherung.

Und für alle Kunden, die
noch mehr wollen, gibt es den
Tarif ZAHN PRO, der eine 50-

prozentige Restkostenerstat-
tung auch ohne Vorleistung
der Krankenkasse übernimmt,
eine professionelle Zahnreini-
gung erstattet und so zusam-
men mit dem Tarif ZAHN eine
umfassende Absicherung zahn-
ärztlicher Leistungen bietet.   

Der Clou: Jeder Tarif kostet
zehn Euro monatlich; minder-
jährige Kinder sind dazu bei-
tragsfrei mitversichert. Nimmt
der Versicherte an dem neu
konzipierten Bonusprogramm
„einfach gesund+“ der neuen
IKK teil, wird gesundheitsbe-

wusstes Verhalten mit einer
Bonuszahlung von 120 Euro
jährlich belohnt. Mit dieser
wiederum kann der Kunde die
Zusatzversicherung bei der
SIGNAL IDUNA bezahlen. Da-
mit hat die Produktlinie ISIfair
am Markt deutliche Alleinstel-
lungsmerkmale.

„Mit ISIfair bieten wir ein
innovatives Gesamtpaket aus
Kassen-Mitgliedschaft, Bo-
nusprogramm und einem da-
rauf abgestimmten privaten
Zusatzversicherungsschutz zu
absolut marktfähigen Beiträ-
gen“, so Dr. Karl-Josef Bierth,
Vorstandsmitglied der SIGNAL
IDUNA Gruppe.

Die SIGNAL IDUNA plant,
auch die bestehenden Ko-
operationen mit gesetzlichen
Krankenkassen um die ISIfair-
Tarife zu erweitern.

Krankenzusatzversicherung

ISIfair mit Nase vorn
Die Gründung der SIGNAL IDUNA IKK, Dortmund, legte zu Jahresbeginn den
Grundstein dafür, dass Mittelstand und Handwerk auch ein starkes Angebot in der
gesetzlichen Krankenversicherung bekommen. Die neue IKK mit ihren über einer Mil-
lion Versicherten kooperiert zudem mit der berufsständisch orientierten SIGNAL IDU-
NA Gruppe, Dortmund/Hamburg. 




